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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1983

Norm

PatG 1970 §154

ZPO §502 Abs4 Z1 HIII7

ZPO §508a

Rechtssatz

Die Frage, wann der Lauf der Verjährungsfrist der §§ 154 PatG, 1489 ABGB beginnt, wenn der Patentinhaber schon vor

der Erteilung des Patentes die Möglichkeit hatte, gemäß §§ 22, 101 Abs2, 158 Abs 1 PatG gegen die unbefugte

Benützung der Er?ndung einstweiligen Patentschutz in Anspruch zu nehmen, ist eine Rechtsfrage des materiellen

Rechts, der zur Wahrung der Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt (hier: Beantwortung offengelassen).
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